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I. Einleitung

Frau K. hat eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 5 
AufenthG – und damit einen Aufenthaltsstatus, mit dem 
sie aller Voraussicht und statistischen Wahrscheinlichkeit 
nach dauerhaft in Deutschland leben wird, da sie aus nicht 
selbst zu vertretenden Gründen nicht ausreisen kann. Sie 
kommt in eine Beratungsstelle und stellt einige vermeint-
lich leicht zu beantwortende Fragen zu den Rechten und 
Pflichten, die ihre Aufenthaltserlaubnis mit sich bringt:

»Ist für mich das Jobcenter zuständig oder das So-
zialamt? Kann ich Kindergeld und Kinderzuschlag 
bekommen? Kann ich BAföG bekommen? Kann ich 
mich für einen Integrationskurs anmelden? Kann 
ich Elterngeld bekommen?«

Es gibt auf diese Fragen nur eine zutreffende Antwort: 
Ein entschiedenes »Es kommt darauf an.« Für tragfä-
higere Antworten muss die Beraterin oder der Berater 
nämlich detaillierte Kenntnisse der Biografie von Frau K. 
in Deutschland haben. Unter anderem muss sie oder er 
wissen, wie lange Frau K. schon in Deutschland lebt, wie 
lange sie schon im Besitz der Aufenthaltserlaubnis ist und 
wie lange die Entscheidung über die Aussetzung ihrer Ab-
schiebung bereits zurückliegt. Außerdem, ob sie erwerbs-
tätig ist oder nicht.

Wer wissen möchte, wie es einerseits um die Schaffung 
der vermeintlichen Willkommenskultur und -struktur in 
Deutschland wirklich bestellt ist und wie weit anderer-
seits die Bürokratisierung der Lebenswirklichkeit fort-
geschritten ist, sollte versuchen, die oben formulierten 
Fragen von Frau K. zu beantworten. Das Ergebnis dieses 
Versuchs ist ein Lehrstück darüber, wie Gesetze aussehen

müssen, damit sie niemand versteht; wie man Teilhabe-
ansprüche ausländischer Staatsangehöriger dermaßen mit 
zum Teil abstrusen Ausschluss- und Ausnahmeregelun-
gen überzieht, dass die Betroffenen resignieren; wie man 
die zuständigen oder auch nicht zuständigen Behörden 
zur Verzweiflung treibt – und warum eine professionelle 
Migrations- und Flüchtlingsberatung unverzichtbar ist.

Schauen wir uns nun Frau K.s Fragen an:

II. Fragen zu den Leistungs- und Teilhabean-
sprüchen 

»Welche Leistungen bekomme ich? Ist für mich das 
Jobcenter zuständig oder das Sozialamt?«

Hierfür ist entscheidend, ob der Zeitpunkt der »Entschei-
dung über die Aussetzung der Abschiebung« mindestens 
18 Monate zurückliegt. Diese Entscheidung ist jedoch 
keineswegs gleichzusetzen mit der Erteilung der Aufent-
haltserlaubnis nach § 25 Abs. 5 AufenthG. Die Entschei-
dung über die Aussetzung der Abschiebung ist vielmehr 
an dem Tag getroffen worden, an dem erstmalig eine Dul-
dung erteilt wurde (wenn sich z. B. nach der Ablehnung 
eines Asylantrags herausstellt, dass die Abschiebung nicht 
möglich ist).

•	 Falls dieser Zeitpunkt mindestens 18 Monate zurück-
liegt, ist für Frau K. das Jobcenter zuständig, sie ist leis-
tungsberechtigt nach dem SGB II.

•	 Falls dieser Tag weniger als 18 Monate zurückliegt, ist 
für Frau K. weiterhin das Sozialamt zuständig, sie wäre 
leistungsberechtigt nach dem AsylbLG (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 
AsylbLG). 

Zu beachten ist außerdem noch, dass es zwischen den 
Leistungen des § 3 AsylbLG (»Grundleistungen«) und 
den Leistungen des SGB II noch die sogenannten Ana-
logleistungen nach § 2 AsylbLG gibt (also Leistungen ent-
sprechend den Sätzen des SGB XII). Bei der Frage, wann 
diese gewährt werden, wird aber nicht auf den Zeitpunkt 
der Aussetzung der Abschiebung abgestellt, sondern nur 
auf die Dauer des Aufenthalts: Entscheidend ist, ob sich 
Frau K. seit 15 Monaten ohne wesentliche Unterbrechung 
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im Bundesgebiet aufhält (§ 2 Abs. 1 AsylbLG) – ist das der 
Fall, erhält sie die Analogleistungen. Unabhängig davon 
erfolgt der »Aufstieg« in den Leistungsanspruch nach 
dem SGB II erst 18 Monate nach der Entscheidung über 
die Aussetzung der Abschiebung (s. o.). 

Allerdings könnte Frau K. der Übergang zu den Ana-
logleistungen noch verweigert werden, wenn sie in der 
Vergangenheit die Aufenthaltsdauer rechtsmissbräuch-
lich selbst beeinflusst hat1 (also verhindert hat, dass auf-
enthaltsbeendende Maßnahmen vollzogen werden konn-

1 BSG, Urteil vom 17.6.2008 – B 8/9b AY 1/07 R – Asylmagazin 10/2008, 
S. 38–44.

ten). Dann ist es möglich, dass sie auch nach 15 Monaten 
Voraufenthaltszeit nur Leistungen nach § 3 AsylbLG er-
hält, selbst wenn sie zwischenzeitlich die Aufenthaltser-
laubnis nach § 25 Abs. 5 AufenthG erhalten hat. Wenn die 
18 Monate seit der Entscheidung über die Aussetzung der 
Abschiebung vorbei sind, würde sie schlussendlich aber 
auch in diesem Fall Leistungen nach dem SGB II erhalten. 

Die Antwort auf die oben genannten Fragen lautet also: 
Es kommen drei verschiedene Leistungsansprüche (und 
Leistungshöhen) sowie zwei zuständige Behörden in Be-
tracht. Was auf Frau K. zutrifft, ist zudem abhängig von 
Fristen, die nach unterschiedlichen Methoden berechnet 
werden müssen.
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Übersicht: Ansprüche auf Leistungen und Teilhabe für Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis nach  
§ 25 Abs. 5 AufenthG

AsylbLG, SGB II/SGB XII?

Wann wurde die Abschie-
bung ausgesetzt?

Vor weniger als 18 Monaten Vor 18 Monaten oder mehr

AsylbLG oder SGB II? AsylbLG SGB II/SGB XII
In den ersten 15 Mo-
naten des Aufenthalts 
Grundleistungen 
nach § 3 AsylbLG

Ab dem 16. Monat 
des Aufenthalts Ana-
logleistungen nach 
§ 2 AsylbLG

Kindergeld, Kinderzuschlag?

Gesamtaufenthaltsdauer Weniger als drei Jahre Drei Jahre oder mehr
Kindergeld? Nein Ja (aber nur bei Erwerbstätigkeit oder Bezug 

von Arbeitslosengeld I oder Elternzeit)

Kinderzuschlag Nein Ja (aber nur bei Erwerbstätigkeit oder Bezug 
von Arbeitslosengeld I oder Elternzeit und 
grundsätzlichem Anspruch auf Leistungen 
nach dem SGB II)

Hinweis Nach den Vorschriften der Richtlinie 2011/98/EU bestehen unter Umständen schon vorher 
Kindergeldansprüche. Zudem ist die Frage der Voraussetzungen für das Kindergeld in mehre-
ren Verfahren beim Bundesverfassungsgericht anhängig. 

Ausbildungsförderung (BAföG und SGB III)?

Gesamtaufenthaltsdauer Weniger als vier Jahre Vier Jahre oder mehr
Ausbildungsförderung Nein Ja
Hinweis Härtefallregelung des § 27 Abs. 4 SGB II bzw. § 22 Abs. 1 S. 2 SGB XII beachten, außer-

dem § 8 Abs. 3 BAföG prüfen!
Integrationskurs?

Wann wurde die Aufent-
haltserlaubnis erteilt?

Vor 18 Monaten oder weniger Vor mehr als 18 Monaten

Integrationskurs Nein Ja
Hinweis Regelvoraussetzung; Ausnahmen also möglich!

Elterngeld, Betreuungsgeld?

Gesamtaufenthaltsdauer Weniger als drei Jahre Drei Jahre oder mehr
Elterngeld/Betreuungsgeld Nein Ja
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Beiträge

•	 »Kann ich Kindergeld bekommen?«

Hier wird es noch komplizierter. Denn um diese Frage zu 
beantworten, reicht nicht der Blick ins Gesetz. Vielmehr 
muss eine Richtlinie der Europäischen Union berück-
sichtigt werden, die Deutschland bislang im Gesetz nicht 
vollständig umgesetzt hat. Darüber hinaus liegt die Frage 
des eingeschränkten Kindergeldanspruchs für bestimm-
te Ausländergruppen zur Prüfung beim Bundesverfas-
sungsgericht vor: Dies soll auf Antrag des Finanzgerichts 
Niedersachsen in sechs unterschiedlichen Fällen darüber 
entscheiden, ob die vom Gesetzgeber gewollte Diskrimi-
nierung und Exklusion ausländischer Staatsangehöriger 
beim Kindergeld verfassungswidrig ist.2 

Aber zurück zu Frau K.: Nach § 62 Abs. 2 Nr. 3 EStG 
hätte sie nur dann Anspruch auf Kindergeld, wenn sie 
bereits seit drei Jahren in Deutschland leben würde und 
aktuell erwerbstätig oder in Elternzeit wäre (bzw. Arbeits-
losengeld  I aus der Arbeitslosenversicherung beziehen 
würde, nicht zu verwechseln mit dem Arbeitslosengeld II 
nach dem SGB II).

Nach Art. 12 Abs. 1 Bst. e der Richtlinie 2011/98/EU 
(»Drittstaatsarbeitnehmerrichtlinie«) müssen aber dritt-
staatsangehörige Ausländerinnen und Ausländer mit ei-
nem Aufenthaltstitel in den meisten Fällen hinsichtlich 
der Familienleistungen ebenso behandelt werden wie die 
eigenen Staatsangehörigen – insbesondere dann, wenn sie 
eine Erwerbstätigkeit ausüben oder früher ausgeübt ha-
ben. 

Für Frau K. heißt das: Sie müsste entgegen dem Geset-
zeswortlaut auch dann Kindergeld bekommen, wenn sie 
noch keine drei Jahre in Deutschland lebt, aber erwerbstä-
tig ist oder nach sechsmonatiger Beschäftigung arbeitslos 
gemeldet ist.

Die Familienkasse wird sich davon aber sicher nicht 
beeindrucken lassen und innerhalb der ersten drei Jahre 
des Aufenthalts das Kindergeld ablehnen – Frau K. muss 
vor das Finanzgericht ziehen.

•	 »Kann ich Kinderzuschlag erhalten?«

Kinderzuschlag kann gemäß § 6a Abs. 1 Nr. 1 Bundeskin-
dergeldgesetz (BKGG) nur dann bezogen werden, wenn 
ein Anspruch auf Kindergeld besteht – wenn Frau K. 
also mindestens drei Jahre in Deutschland leben würde 
oder ihren Anspruch auf Kindergeld nach der Richtli-
nie 2011/98/EU durchgesetzt hätte. Hinzu kommt aber 
die Voraussetzung, dass sie dem Grunde nach leistungs-
berechtigt auf Leistungen nach dem SGB II sein muss; 
wenn sie noch einen Anspruch auf Leistungen nach dem 

2 FG Niedersachsen, Beschluss vom 21.8.2013 – 7 K 114/13 – asyl.
net, M22130. Siehe auch die Pressemitteilung des FK, abrufbar bei 
www.finanzgericht.niedersachsen.de unter »Aktuelles/FG aktuell«.

AsylbLG (§ 3 oder § 2) haben sollte, könnte sie den Kin-
derzuschlag nicht erhalten.

•	 »Kann ich BAföG bzw. Ausbildungsförderung 
bekommen?«

Leistungen der Ausbildungsförderung sollten zwar ein 
Schlüssel für soziale und ökonomische Teilhabe und 
zugleich ein zentrales Instrument für die Sicherung der 
Fachkräftebasis sein. Dennoch sind sie mehr noch als 
andere Leistungen abhängig vom ausländerrechtlichen 
Status und durchzogen von Ausschlüssen und Sondervor-
aussetzungen.

Frau K. erhält Leistungen der Ausbildungsförderung 
nur, wenn sie bereits seit vier Jahren in Deutschland lebt 
(§ 8 Abs. 2 BAföG bzw. § 59 SGB III).  

Dennoch kann sie während der ersten 15 Monate des 
Aufenthalts in Deutschland parallel zu einer Ausbildung 
oder einem Studium Grundleistungen nach § 3 AsylbLG 
beziehen. Das Problem beginnt vor allem danach: Sowohl 
die »Analogleistungen« nach § 2 AsylbLG als auch die 
Leistungen nach dem SGB II kann sie nämlich normaler-
weise nicht während einer Ausbildung erhalten. 

Das kann zu folgender Situation führen: Frau K. hat 
während des Grundleistungsbezugs nach § 3 AsylbLG 
eine Ausbildung begonnen. Nach 15 Monaten Aufenthalt 
wechselt sie theoretisch in § 2 AsylbLG bzw. 18 Monate 
nach der Entscheidung über die Aussetzung der Abschie-
bung sogar ins SGB II. 

Beide Leistungen werden jedoch nicht erbracht, wenn 
Frau K. eine Ausbildung macht. Zugleich erhält sie keine 
Leistungen der Ausbildungsförderung nach dem SGB III 
bzw. BAföG, da sie noch keine vier Jahre in Deutschland 
lebt. Die Folge ist: Sie muss die Ausbildung abbrechen, da 
sie vom Ausbildungsentgelt nicht leben kann. Nur, wenn 
sie die Ausbildung abbricht, erhält sie wieder Leistungen 
nach § 2 AsylbLG bzw. nach dem SGB II.

Dies ist einigermaßen absurd. Daher gibt es für diese 
Fälle so genannte Härtefallregelungen in § 22 Abs. 1 Satz 2 
SGB XII (der auch bei § 2 AsylbLG anwendbar ist) sowie 
in § 27 Abs. 4 SGB II. Nach diesen Härtefallregelungen 
»können« Leistungen nach § 2 AsylbLG als Zuschuss oder 
Darlehen bzw. nach dem SGB II als Darlehen  ausnahms-
weise dennoch erbracht werden, wenn der Ausschluss für 
Auszubildende eine »besondere Härte« bedeuten würde. 
Die Bundesagentur für Arbeit hat kürzlich in einem Ein-
trag in der »Wissensdatenbank«3 klargestellt, dass bezo-
gen auf das SGB II eine »besondere Härte« angenommen 
werden kann, wenn Ausbildungsförderung wegen der 
nicht erfüllten Voraufenthaltszeit von vier Jahren nicht 
erbracht wird.

3 Eintrag Nr. 270010, die Wissensdatenbank der Bundesagentur für 
Arbeit ist abrufbar bei www.arbeitsagentur.de unter »Schnellzugriff/
Veröffentlichungen«.
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•	 »Kann ich am Integrationskurs teilnehmen?«

Wie die Ausbildungsförderung ist auch der Spracherwerb 
Voraussetzung für funktionierende Teilhabe. Daher sollte 
klar sein, dass die Teilnahme am Integrationskurs für alle 
Personen möglich ist. Dies ist jedoch nicht der Fall: Ob 
Frau K. am Integrationskurs teilnehmen darf oder nicht, 
hängt davon ab, wie lange sie bereits die Aufenthaltser-
laubnis nach § 25 Abs. 5 AufenthG besitzt. Davon hängt 
nach Ansicht des Bundesinnenministeriums nämlich ab, 
ob 

»[…] sie die Voraussetzungen eines rechtmäßigen 
und dauerhaften Aufenthaltes erfüll[t] und ihre ei-
genen Integrationsbemühungen daher gefördert 
werden sollen«.4 

Von einem »dauerhaften Aufenthalt« ist aber laut Gesetz 
in der Regel nur dann auszugehen, »wenn der Ausländer 
eine Aufenthaltserlaubnis von mindestens einem Jahr er-
hält oder seit über 18 Monaten eine Aufenthaltserlaubnis 
besitzt« (§ 44 Abs. 1 Satz 2 AufenthG).

Frau K. darf jedoch gemäß § 26 Abs. 1 AufenthG ihre 
Aufenthaltserlaubnis anfangs stets nur für jeweils sechs 
Monate erteilt werden. Erst nach anderthalb Jahren Ge-
samtbesitz der Aufenthaltserlaubnis (nicht des Aufent-
halts!) kann die Befristung auch länger sein. Dies führt 
dazu, dass sie die formale Voraussetzung des »dauerhaf-
ten Aufenthalts« in den ersten 18 Monaten des Besitzes 
der Aufenthaltserlaubnis »in der Regel« nicht erfüllt – 
und damit nach dem Wortlaut des Gesetzes in dieser Zeit 
nicht zum Integrationskurs zugelassen werden darf. 

•	 »Kann ich Elterngeld bzw. Betreuungsgeld bekom-
men?«

Elterngeld und Betreuungsgeld (die sogenannte »Herd-
prämie«) erhält Frau K. nur, wenn sie bereits seit drei 
Jahren in Deutschland lebt. Aber Achtung! Im Gesetz 
findet sich noch eine weitere Voraussetzung: Gemäß § 1 
Abs. 7 Nr. 3 des Gesetzes zur Elterngeld und zur Eltern-
zeit (BEEG) muss Frau K. während des Elterngeldbe-
zugs oder Betreuungsgeldbezugs zusätzlich erwerbstätig 
sein, Arbeitslosengeld I beziehen oder Elternzeit in An-
spruch nehmen. Nur in einer kleinen Fußnote findet sich 
der Hinweis, dass diese Zusatzvoraussetzung bereits am 
10.  Juli 2012 vom Bundesverfassungsgericht für verfas-
sungswidrig und damit nichtig erklärt wurde – wegen ei-
nes Verstoßes gegen den Gleichheitsgrundsatz und einer 
tatsächlichen Benachteiligung von Frauen.5

4 Allgemeine Verwaltungsvorschriften zum AufenthG, Nr. 44.4.
5 BVerfG, Beschluss vom 10.7.2012 – 1 BvL 2/10 u. a. – asyl.net, 

M20078.

Für den Gesetzgeber war dies indes bislang kein hin-
reichender Anlass, die verfassungswidrige und nichtige 
Regelung der Klarheit halber auch aus dem Gesetzestext 
zu streichen.

III. Beispiele

Machen wir Frau K.s Situation an zwei Beispielen deutlich 
(alle Angaben beziehen sich auf die Ansprüche, die für 
Frau K. im April 2015 bestehen würden):

1. Beispiel: 

Frau K. ist am 1. März 2012 nach Deutschland eingereist 
und hat einen Asylantrag gestellt. Am 1. März 2014 ist ihr 
Asylantrag unanfechtbar abgelehnt worden und sie hat 
eine Duldung erhalten. Am 1. März 2015 hat sie eine Auf-
enthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 5 erhalten. Sie arbeitet in 
einer Teilzeitstelle.

Übersicht zum 1. Beispiel:

AsylbLG oder SGB II? AsylbLG (§ 2)
Kindergeld? ja
Kinderzuschlag? nein
Ausbildungsförderung? nein 
Elterngeld? ja
Integrationskurs? nein

2. Beispiel:

Frau K. ist am 1. Januar 2013 nach Deutschland eingereist 
und hat einen Asylantrag gestellt. Am 1. März 2013 ist ihr 
Asylantrag unanfechtbar abgelehnt worden und sie hat 
eine Duldung erhalten. Am 1. März 2015 hat sie eine Auf-
enthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 5 erhalten. Sie arbeitet in 
einer Teilzeitstelle.

Übersicht zum 2. Beispiel:

AsylbLG oder SGB II? SGB II
Kindergeld? nein (nach EU-Richtlinie 

2011/98/EU: ja)
Kinderzuschlag? nein
Ausbildungsförderung? nein
Elterngeld? nein
Integrationskurs? nein
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Insbesondere das zweite Beispiel macht deutlich, dass die 
einzelnen Leistungssysteme und ihre jeweiligen auslän-
derrechtlichen Ausschlüsse und Sondervoraussetzungen 
überhaupt nicht aufeinander abgestimmt sind, sondern 
zu einigermaßen absurden Konsequenzen führen kön-
nen: Es ergibt keinen erkennbaren Sinn, einer Person, 
die aller Voraussicht nach dauerhaft und rechtmäßig in 
Deutschland leben wird, zwar den Zugang zum Regel-
system SGB II zu ermöglichen, zugleich aber den Zugang 
zum Integrationskurs, zur Ausbildungsförderung und zu 
den Familienleistungen zu versperren.

IV. Fazit

Die hier dargestellte »Patchwork-Rechtslage« kann nur 
zwei mögliche Ursachen haben: Entweder haben die je-
weils zuständigen Ressorts der Bundesregierung sowie 
der Gesetzgeber angesichts der komplexen Rechtslage 
den Überblick vollständig verloren. Oder Bundesregie-
rung und Gesetzgeber versuchen, an allen möglichen 
und unmöglichen Stellen eine rechtliche Gleichstellung 
ausländischer Staatsangehöriger zu verhindern – mit den 
dargestellten Konsequenzen. 

Egal, aus welchem Grund – das Ergebnis spricht jeden-
falls nicht für sie (die Bundesregierung und den Gesetzge-
ber). Vielmehr legt eine Analyse der Rechtslage offen, dass 
die viel beschworene Willkommenskultur nach wie vor in 
der Rechtswirklichkeit nicht angekommen ist.

Ob und wann bestimmte Gruppen von Ausländerin-
nen und Ausländer vom Zugang zu Leistungen und zur 
gesellschaftlichen Teilhabe ausgeschlossen werden, ent-
zieht sich nicht nur im Fall des § 25 Abs. 5 AufenthG je-
der Logik. Vorschriften wie die hier beschriebenen rufen 
vor allem Frustration bei den Betroffenen hervor, dane-
ben schaffen sie bürokratische Ungetüme. Die Frage mag 
angesichts der Rechtslage naiv klingen, aber wie wäre 
es denn, wenn für alle Personen, die in Deutschland ih-
ren gewöhnlichen Aufenthalt haben, gleiche Rechte und 
Pflichten gelten würden? Ein effektiver Beitrag zum Büro-
kratieabbau wäre dies allemal. 
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